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§ 1a Oö. PolStG § 1a
 Oö. PolStG - Oö. Polizeistrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2018

(1) Wer in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen oder unaufgefordertes Begleiten oder

Beschimpfen, um Geld oder geldwerte Sachen an einem ö3entlichen Ort bettelt oder von Ort zu Ort oder von Haus zu

Haus umherzieht, um so zu betteln, oder gewerbsmäßig oder als Beteiligter einer organisierten Gruppe in dieser Weise

bettelt, begeht eine Verwaltungsübertretung. (Anm: LGBl.Nr. 66/2014)

(2) Wer eine andere Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder ein solches Betteln organisiert,

begeht eine Verwaltungsübertretung. (Anm: LGBl.Nr. 66/2014)

(3) Wer eine unmündige minderjährige Person beim Betteln, in welcher Form auch immer, mitführt, begeht eine

Verwaltungsübertretung. (Anm: LGBl.Nr. 66/2014)

(4) Die Gemeinde kann durch Verordnung auch ein nicht nach Abs. 1 verbotenes Betteln an bestimmten ö3entlichen

Orten, insbesondere bei Haltestellen (Aufnahmestellen) des ö3entlichen Verkehrs und deren näheren Umkreis sowie

im Eingangsbereich von Lokalen, Geschäften und ö3entlichen Gebäuden sowie im Mündungsbereich von Fluchtwegen

von Gebäuden, untersagen, wenn auf Grund der dort zu erwartenden Anzahl an bettelnden Personen und der

örtlichen Verhältnisse zu befürchten ist, dass die Benützung des ö3entlichen Orts durch andere Personen erschwert

wird, oder durch solches Betteln sonst ein das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstand bereits besteht oder

unmittelbar zu erwarten ist. Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist der Landespolizeidirektion Gelegenheit zur

Stellungnahme zu geben. Wer entgegen einer solchen Verordnung bettelt, begeht eine Verwaltungsübertretung. (Anm:

LGBl.Nr. 66/2014)

(5) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 bis 4 ist jeweils auch der Versuch strafbar. (Anm: LGBl.Nr. 66/2014)

 

(Anm.: LGBl.Nr. 36/2011, 90/2013)
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